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Erforderliche Unterlagen zur Erstellung der gutachtlichen Äußerung  
gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 3 Genossenschaftsgesetz 

 

1.   Beitrittserklärung zum Genossenschaftsverband Bayern e.V.  

2.   Auftragsvereinbarung zur Beratung und Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gem. § 11 GenG 

3.   von den Gründungsmitgliedern unterzeichnete Satzung 

4.   Verzeichnis der bei der Gründung beigetretenen Mitglieder 

5.   Verzeichnis der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat mit Kontaktdaten (Adresse, 
Telefon, Mail, Mobilnummer, Geburtsdatum, Berufsangabe) 

6.   Protokoll der Gründungs- und ersten Generalversammlung 

7.   Protokoll der ersten Aufsichtsratssitzung 

8.   Geschäftsplan mit Beschreibung des Unternehmensziels und des 
Unternehmensgegenstandes einschließlich Plan Gewinn- und Verlustrechnung, Plan- 
Bilanz und Liquiditätsplanung für die ersten drei Geschäftsjahre mit Risikoeinschätzung.  
Diese Unterlage ist vom Vorstand der Genossenschaft zu unterzeichnen. 

9.   Lebensläufe in Kurzform der Mitglieder des Vorstands 

10. persönliche Erklärung der Vorstandsmitglieder / polizeiliches Führungszeugnis 

11. Kopie Personalausweis oder Reisepass der Vorstandsmitglieder (Legitimationsprüfung 
GWG) 

12. von den Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Vollständigkeitserklärung 

13. Nutzungsvereinbarung für den Zugang zur Homepage des GVB 

14. ggf. Bescheid über Förderungen  (Anträge, Förderzusagen) 

15. ggf. Verträge (Entwürfe) (Wärme- Lieferverträge, Abnahmeverträge etc.) 

 

Hinweis zu den Kosten einer Genossenschaftsgründung: 

Den für die Erstellung der gutachtlichen Äußerung gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 3 GenG 

erforderlichen Aufwand und weitere Beratungsleistungen rechnet der GVB aufwands-

bezogen ab (180 €/Std.). Im Vorfeld der Gründung werden die zu erbringenden Leistungen 

abgestimmt und in einem Angebot transparent aufgeschlüsselt. Die Kosten liegen 

erfahrungsgemäß zwischen 2600 € - 6000 €, können aber je nach Beratungsintensität davon 

abweichen. Das erste Beratungsgespräch bieten wir Ihnen kostenfrei an. 

Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach Eintragung der Genossenschaft beim 

Registergericht.  

Es gelten die „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ des GVB in der Fassung vom 01.08.2017 


